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RS OGH 1984/4/26 6Ob571/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1984

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Ein vom Unterhaltsp9ichtigen mit seiner Antragstellung geltend gemachter sozialversicherungsrechtlicher

Pensionsanspruch ist nach seinen gesetzlichen Voraussetzungen bestimmbar, er ist nicht als unbestimmter, künftiger

Rentenanspruch zu quali<zieren, dessen Berücksichtigung als Unterhaltsbemessungsgrundlage gegen Grundsätze des

Unterhaltsrechtes verstieße.
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